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Die Stadtverordnetenversammlung 
 
 

   
Tagesordnung III Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 31. Oktober 2019 
 
Vorlagen-Nr. 19-V-61-0032 
 

 

Neuer Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt Wiesbaden - Aufstellungsbeschluss - 
 
 

 
Beschluss Nr. 0438 
 
 
1 Das Verfahren zur Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans nach § 2 Abs. 1 Bauge-

setzbuch (BauGB) für die Landeshauptstadt Wiesbaden wird eingeleitet. 
 
Der Planbereich umfasst das gesamte Stadtgebiet (einschließlich der Ortsbezirke Mainz- 
Amöneburg, Mainz-Kastel, Mainz-Kostheim) und hat eine Größe von rund 20.000 Hektar (sie-
he Anlage 1 zur Sitzungsvorlage). 
 

2 Als Ziele der Planung werden beschlossen:  
 
- Integration der wesentlichen Inhalte des von der Stadtverordnetenversammlung am 

03.05.2018 beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Wiesbaden 2030 +. 
Dabei sind die Impulsräume als großräumige Betrachtungsschwerpunkte der Siedlungs-
entwicklung zu prüfen und ggf. zu konkretisieren. (siehe Anlage 3 zur Sitzungsvorlage) 

 
- Steuerung und Ausbau der Siedlungsentwicklung im Innen- und Außenbereich in Bezug auf 

den Bevölkerungsanstieg und den dadurch entstehenden Wohnraumbedarf unter Einbezie-
hung einer ausreichenden Versorgung mit Gemeinbedarfsflächen 
 

- Konzentration der Siedlungsentwicklung entlang bestehender und geplanter Trassen des 
öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), insbesondere des Schienenpersonennahver-
kehrs (SPNV), 
 

- Sichern, Steuern und Entwickeln von gesamtstädtischen und teilräumlichen Frei- und Land-
schafträumen im Sinne des Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes, der Klimaanpassung sowie 
der Freizeit und Erholung, 
 

- Erarbeitung einer Grundlage für eine Baulandbevorratung und aktive Bodenpolitik für die 
Landeshauptstadt Wiesbaden. 
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3 Eine verwaltungsinterne Projektstruktur wird eingerichtet (siehe Anlage 2 zur Sitzungsvorlage). 
Die Projektstruktur besteht aus zwei Projektgruppen, die von zwei politisch besetzten Beiräten 
begleitet werden. Eine Projektgruppe ist die Lenkungsgruppe, in der der Oberbürgermeister, 
alle Dezernenten, der Amtsleiter des Stadtplanungsamts sowie das für die Neuaufstellung des 
Flächennutzungsplans extern beauftrage Planungsbüro vertreten sein werden. Die zweite Pro-
jektgruppe ist die Steuerungs- und Arbeitsgruppe, an der der Planungsdezernent, seine Refe-
renten, der Amtsleiter des Stadtplanungsamts sowie die in der Anlage aufgeführten Fachämter 
teilnehmen werden. Ein Beirat (Fachbeirat) bildet sich aus den planungspolitischen Sprechern 
aller Fraktionen. Der zweite Beirat ist besetzt mit den 26 Ortsvorsteher/-innen oder deren 
Stellvertreter/-innen. 
 

4 An der Erarbeitung des neuen Flächennutzungsplans wirken neben dem Stadtplanungsamt 
weitere Fachämter mit. Hierfür sind entsprechende personelle Ressourcen bereitzustellen. Die 
Mitwirkung berührt insbesondere die folgenden Fachämter und Aufgaben: 

- Amt für Statistik und Stadtforschung  (Dezernat I, Amt 12): Über den Zielhorizont hinausge-
hende Vorausschätzungen sowie Statistiken zu den einzelnen Fachbereichen 

- Sportamt (Dezernat I, Amt 52): Bestandsaufnahme und Bedarfsprognose unter Berücksich-
tigung der Siedlungsflächenerweiterungen und des Sportentwicklungsplans, Standortemp-
fehlungen 

- Referat für Wirtschaft und Beschäftigung  (Dezernat II): Bestandsaufnahme und Bedarfs-
prognose von Gewerbeflächen und Einzelhandel unter Berücksichtigung der Siedlungsflä-
chenerweiterungen, Standortempfehlungen  

- Schulamt (Dezernat III, Amt 40): Bestandsaufnahme und Bedarfsprognose unter Berück-
sichtigung der Siedlungsflächenerweiterungen, Standortempfehlungen 

- Liegenschaftsamt (Dezernat IV, Amt 23): Strategische Baulandbevorratung und aktive Bo-
denpolitik  

- Umweltamt (Dezernat V, Amt 36): Beitrag zum Vorentwurf des Flächennutzungsplans auf 
Grundlage des Landschaftsplans, Unterstützung beim Umweltbericht, Bereitstellung von 
GIS-fähigen Grundlagendaten, Beratung bei der Auswahl der zu erarbeitenden Gutachten 
und Unterstützung bei der Gutachtenprüfung 

- Tiefbau- und Vermessungsamt (Dezernat V, Amt 66): Beitrag zum Vorentwurf des Flä-
chennutzungsplans auf Grundlage des Verkehrsentwicklungsplans, Beratung bei der Aus-
wahl der zu erarbeitenden Gutachten und Unterstützung bei der Gutachtenprüfung 

- Grünflächenamt (Dezernat V, Amt 67): Bestandsaufnahme und Bedarfsprognose unter Be-
rücksichtigung der Siedlungsflächenerweiterungen, Standortempfehlungen  

- Amt für Soziale Arbeit  (Dezernat VI, Amt 51): Bestandsaufnahme und Bedarfsprognose un-
ter Berücksichtigung der Siedlungsflächenerweiterungen, Standortempfehlungen  

- Bildungsplaner (Dezernat III): Zusammenarbeit mit Amt 40 und Amt 51 bei den obenge-
nannten Aufgaben (soziale Infrastruktur) 
 

Die Einbindung weiterer Fachämter, Eigenbetriebe oder stadteigener Gesellschaften in den 
Prozess der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans ist möglich. Die aufgelisteten Aufga-
ben können im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit erweitert werden. 
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5 Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Beschluss zur Aufstellung des Flächennutzungs-
plans nach § 2 Abs. 1 BauGB ortsüblich bekannt gemacht wird. 
 

6 Es wird zur Kenntnis genommen, dass  
 

 der Magistrat mit Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 03.05.2018 damit 
beauftragt wurde, den Flächennutzungsplan fortzuschreiben und die wesentlichen In-
halte des Stadtentwicklungskonzepts entsprechend den aktuellen Anforderungen ein-
fließen zu lassen (siehe Anlage 3 zur Sitzungsvorlage)  
 

 die Stadtverordnetenversammlung am 04.04.2019 folgenden Beschluss gefasst hat: Die 
Teilfortschreibung des Landschaftsplanes wird als Fachbeitrag „Natur und Landschaft“, 
als Abwägungsgrundlage für die Bauleitplanung zur Kenntnis genommen. Im Rahmen 
der Flächennutzungsplanung stellt das vorgelegte Planwerk einen gutachterlichen 
Fachbeitrag für die Integration des Landschaftsplans in den neu aufzustellenden Flä-
chennutzungsplan dar. Dabei werden die wesentlichen Aussagen des Fachbeitrags in 
die Systematik des Flächennutzungsplans überführt. (siehe Anlage 4 zur Sitzungsvorla-
ge) 
 

 zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans befristet für 5 Jahre (31.12.2024) zwei 
zusätzliche Stellen geschaffen wurden. 
 

 zum Zeitpunkt der Einbringung der Sitzungsvorlag in die Gremien die Eckwerte für den 
Doppelhaushalt 2020/2021 noch nicht bekannt waren. 
 

 die notwendigen Sachkosten für 2020 innerhalb der Eckwerte angemeldet sind, die 
notwendigen Personalkosten in Höhe von jährlich 232.950 Euro ab 2020 zuzüglich Ta-
rif- und Besoldungserhöhungen und die Sachkosten für 2021 in Höhe von 300.000 Euro 
nicht innerhalb der Eckwerte angemeldet werden konnten und folglich als weiterer Be-
darf angemeldet sind.  
 

 die Bereitstellung der Planungsmittel für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplans 
am 23.05.2019 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen wurde (siehe An-
lage 5 zur Sitzungsvorlage).  

 
(antragsgemäß Magistrat 24.09.2019 BP 0806) 
  
 
Dem Magistrat Wiesbaden,     .10.2019 
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag 
 
 
 
 

Dr. Heimlich 
  
 
Der Magistrat Wiesbaden,     .10.2019 

-16 - im Auftrag 
 

 
 

Dezernat IV 
mit der Bitte um weitere Veranlassung 
 
Dezernat III  
mit der Bitte um Kenntnisnahme Bock 
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Die Stadtverordnetenversammlung 

   
Tagesordnung I Punkt 8 der öffentlichen Sitzung am 20. Mai 2021 
 
Antrags-Nr. 21-F-63-0001 
 

 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen – Entlastungen für Mieterinnen und Mieter ermöglichen 
- Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 11.05.2021 (Neu-
fassung)-  
 
___________________________________________________________________________ 
 
Wie auch in anderen Ballungszentren in der Bundesrepublik zeigt der neuste Mietspiegel auch für 
Wiesbaden, dass das ohnehin hohe Mietniveau auch hier weiter steigt. Auch eine jüngst veröffent-
lichte städtische Umfrage zeigt: Viele Mieterinnen und Mieter in Wiesbaden leiden unter den hohen 
Mietkosten, diese bedeuten eine erhebliche Belastung für das Haushaltseinkommen. 
 
Das Instrument des Mietendeckels für städtische Wohnbaugesellschaften ist bereits eingeführt 
worden, um diese Entwicklung zu dämpfen – dies war jedoch nur der Anfang. Es gilt vorhandene 
Instrumente zu schärfen und neue Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Ziel ist dabei, bezahlba-
ren Wohnraum zu erhalten und neu zu schaffen und so die Mieterinnen und Mieter in der Stadt zu 
entlasten. 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 

A) Bei Bauvorhaben ab 40 oder mehr - zusätzlichen - Wohneinheiten, bei denen (Wohn-
)Baurecht planungsrechtlich neu geschaffen wird, müssen Vorhabenträger beziehungswei-
se Eigentümer mindestens 30 Prozent der neu geschaffenen Wohneinheiten als geförderte 
Wohnungen (für geringe und mittlere Einkommen gemäß der Förderwege um eine ausge-
wogene soziale Durchmischung zu erreichen) realisieren. Für Gesellschaften mit (unmittel-
barer oder mittelbarer) städtischer Mehrheitsbeteiligung gilt die Vorgabe von mindestens 40 
Prozent geförderter Wohneinheiten (für geringe und mittlere Einkommen gemäß der För-
derwege um eine ausgewogene soziale Durchmischung zu erreichen) bei allen Neubauvor-
haben mit 40 oder mehr (zusätzlichen) Wohneinheiten. Die Verteilung zwischen Wohnun-
gen für geringe und mittlere Einkommen soll dabei im Verhältnis von 2 zu 1 erfolgen, Ab-
weichungen sind in begründeten Fällen möglich. 
 

B) Der Wohnungsbau in Wiesbaden ist auf das Ziel der Klimaneutralität auszurichten. Der Ma-
gistrat wird gebeten, hierzu ein entsprechendes Konzept zu entwickeln, das bezahlbaren 
Wohnraum und klimapolitische Ziele miteinander vereinbart. Dabei sind insbesondere För-
dermittel für klimagerechtes Bauen mit einzubeziehen. 
 

C) Der Magistrat wird gebeten:  
 
I. folgende Regelungen für die GWW/GeWeGe umzusetzen: 

 
a. Ab dem Jahr 2022 soll die GWW auf eine Ausschüttung in Höhe von 1,5 Mio. 
EURO an die WVV GmbH verzichten. Stattdessen sollen diese Mittel für den Woh-
nungsbau und eine höhere Quote für energetische Sanierungen genutzt werden. Die 
abschließende Entscheidung darüber soll in den Haushaltsberatungen 2022/23 ge-
troffen werden. 
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b. Um das Mietniveau durch energetische Sanierungen nicht zu stark zu belasten, 
werden GWW und GeWeGe auch zukünftig nur 4 statt der zulässigen 8 Prozent der 
Kosten auf die Mieterinnen und Mieter umlegen. 
 
c. Der Wohnungsneubau soll zukünftig stärker förderfähige Wohnungszuschnitte 
einplanen, um in diesem stark nachgefragten Segment zusätzliche Angebote zu 
schaffen. 
 

II. ein Leerstandskataster einzuführen, um sich einen Überblick über leerstehenden 
Wohnraum zu verschaffen. Auf Vermieterinnen und Vermieter der leerstehenden 
Wohnungen soll aktiv zugegangen werden und Unterstützung bei der Vermietung 
angeboten werden. Hierzu soll der Magistrat attraktive Anreize setzen. 

 
III. sich auf Landesebene über die entsprechenden Gremien für die Wiedereinführung des 
Zweckentfremdungsverbotes einzusetzen.  

 
IV. ein Konzept für eine Wohnungstauschbörse vorzulegen. Darin sollen sowohl Wohnun-
gen auch private Vermieter und Vermieterinnen aufgenommen werden können. Der Magist-
rat wird gebeten, hierzu ein an sozialen Komponenten ausgerichtetes Regelwerk zu entwi-
ckeln und die notwendigen Mittel zum Haushalt 2022/23 als weiteren Bedarf anzumelden. 

 
V. ergänzend zur Wohnungstauschbörse eine „Wohnberatung“ zu etablieren, die das Ziel 
verfolgt, die Wohnsituation optimal auf die jeweiligen Bedürfnisse anzupassen. Dabei soll 
auch über gemeinschaftliche Wohnprojekte oder auch intergenerationelles Wohnen infor-
miert werden. 
 
VI. eine breit angelegte Informationskampagne für bezahlbaren Wohnraum für mittlere Ein-
kommen zu entwickeln, um die entsprechenden Angebote bekannter zu machen. 

 
VII. weiterhin Belegrechte bei privaten Wohnungen zu verlängern und bei Neubauten Be-
standswohnungen und Neubauten stadtnaher Gesellschaften den Grundsatz der Verlänge-
rung von Belegungsbindungen vorzusehen. Ziel ist: kein Verlust von Wohnungen mit Sozi-
albindung. Sollte hiervon abgewichen werden, dann ist hierzu eine gesonderte Begründung 
vorzulegen. In Gesprächen mit dem Land Hessen soll außerdem darauf hingewirkt werden, 
dass die Wohnungsbaugesellschaften des Landes nicht vorzeitig Belegungsbindungen ab-
lösen. 
 
VIII. verstärkt in Wohnraum für Studierende (dort auch in Partnerschaft mit dem Studieren-
denwerk) und Auszubildende zu investieren. Dabei sollen sich die Mieten an den BAföG-
Sätzen für Wohnraum orientieren. Der Magistrat wird gebeten, ein erstes Wohnheim spezi-
ell für Auszubildende zu realisieren, um den besonderen Wohnbedürfnissen für Azubis ge-
recht zu werden sowie den Ausbildungsstandort Wiesbaden zu stärken. 
 
IX. nach dem Symposium des Stadtplanungsamtes ein Konzept für Flächenbevorratung 
vorzulegen, in dem die Stadt aktiv Flächen aufkauft und im Besitz behält. Eine Vergabe zur 
Bebauung erfolgt sozial verträglich und – soweit möglich – im Erbbaurecht. Außerdem ist 
Konzeptvergabe zu intensivieren und zu fördern. Hierzu sollen entsprechende Konzepte 
vorgelegt werden. 
 
X. schnellstmöglich Erhaltungssatzungen mit quartiersbezogenen Indikatoren vorzulegen, 
die gegen die Gentrifizierung von Quartieren hilft und die neuen Möglichkeiten des Bau-
landmobilisierungsgesetzes (z.B. Erschwerung der Umwandlung von Miet- in Eigentums-
wohnungen, Vorkaufsrecht für brachliegende Flächen) zur Anwendung bringt, sofern die 
Landespolitik die rechtlichen Voraussetzungen für Wiesbaden schafft. 
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XI. zu prüfen ob eine Verkürzung der Befristung von Baugenehmigungen möglich ist und in 
welchen Fällen diese zur Anwendung kommen könnten. 
 
XII. mit Nachdruck über den Städtetag die (Wieder)Einführung der Grundsteuer C auf un-
bebautes Bauland einzufordern, um Bodenspekulation unattraktiver zu machen. 

 
______________________________________________________________________________ 
 
Ergänzungsantrag CDU und FDP zu TOP I/8 der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 
20. Mai 2021 
 
Betreff: Wohnungsnot bekämpfen – Ostfeld nach Zustimmung der Regionalversammlung voran-
treiben 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
Am Ende des Beschlusstextes wird eingefügt: 

XIII. zur effizienten Bekämpfung der Wohnungsknappheit die Anstrengungen zur Schaffung neuen 
Wohnraums zu intensivieren und dazu den Neubau von Wohnhäusern, die behutsame Nachver-
dichtung und der Ausweisung neuer Wohngebiete zu forcieren. Die Realisierung des neuen Stadt-
teils auf dem Ostfeld bietet nach dem grünen Licht der Regionalversammlung Südhessen das 
größte schnell zu realisierende Potential für neue Wohnflächen. Die Planungen hierfür müssen da-
her zügig und mit höchster Priorität entlang der von der Stadtverordnetenversammlung beschlos-
senen Grundlagen und der von der Regionalversammlung beschlossenen Leitplanken vorange-
trieben und erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. 

 
 

 
 
Beschluss Nr. 0220 
 
Der Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, SPD, Die Linke und Volt vom 11.05.2021 (Neu-
fassung) wird einschließlich des Ergänzungsantrags von CDU und FDP angenommen. 
 
 
Dem Magistrat Wiesbaden,     .05.2021 
mit der Bitte um weitere Veranlassung 
  

 
 
 
 
Dr. Gerhard Obermayr 

 Stadtverordnetenvorsteher 
 
 
Der Magistrat Wiesbaden,     .05.2021 

-16 -  
 
 
 
Dezernat VI 
Dezernat IV 
mit der Bitte um weitere Veranlassung Gert-Uwe Mende 
  Oberbürgermeister 
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Die Stadtverordnetenversammlung 

   
Tagesordnung II Punkt 68 der öffentlichen Sitzung am 16. Dezember 2021 
 
Vorlagen-Nr. 21-V-04-0006 
 

 

Stabsstelle Aktive Bodenpolitik 
 
 

 
Beschluss Nr. 0612 
 
I. Es wird zur Kenntnis genommen, dass 

1 zur Umsetzung einer strategischen Baulandbevorratung und aktiven Bodenpolitik innerhalb 
des Dezernates IV eine ergänzende Organisationsstruktur erforderlich ist, die eine Schnitt-
stelle und Bündelungsfunktion innerhalb der Stadtverwaltung übernimmt, insbesondere 
auch eine Koordination der Aufgabenstellungen sowie des konkreten Vorgehens zwischen 
dem Liegenschaftsamt und dem Stadtplanungsamt,  

2 diese Aufgaben nicht im Rahmen der bestehenden Kapazitäten abgedeckt werden können 
und daher eine Stabsstelle „Aktive Bodenpolitik“ im Dezernat IV eingerichtet wird, 
 

II. Es wird beschlossen: 

1. Zur Umsetzung einer aktiven Bodenpolitik, aufbauend auf einer eng mit der Stadtentwicklung 
verzahnten strategischen Baulandbevorratung, wird bei Dezernat IV eine Stabsstelle „Aktive 
Bodenpolitik“ geschaffen. Die hierfür erforderliche Organisationsverfügung ist zeitnah von De-
zernat IV in Verbindung mit Dezernat I/15 zu erstellen. 

2. Zur Herstellung der Handlungsfähigkeit der Stabsstelle „Aktive Bodenpolitik“ werden zum Stel-
lenplan 2022/2023 bei Dezernat IV vorläufig folgende Planstellen geschaffen: 

2.1. Leitung der Stabsstelle eine Vollzeitplanstelle im Stellenwert A14/E14 

2.2. drei  eine weitere Planstellen im Stellenwert A13 h.D./ E13  

Die endgültigen Stellenwerte werden nach Vorlage von Stellenbeschreibungen und erfolgter 
Neubewertungen durch Dezernat I/15 im Rahmen der Organisationsverfügung festgelegt.  

3. Das Stellenbesetzungsverfahren kann Die Planstellen können vorab der Beschlussfassung und 
der Genehmigung des Stellenplanes 2022/2023 überplanmäßig ab 01.12.2021 besetzt einge-
leitet werden. Die Ausschreibungen erfolgen unbefristet. 

4. Durch die personellen Veränderungen entstehen Personal- und Arbeitsplatzkosten in Höhe von 
rd. 34.250 85.000 Euro im Jahr 2021 2022 bzw. in Höhe von jährlich 410.910 254.500 Euro 
(zzgl. Tarif- und Besoldungserhöhungen) ab 2022 2023. Diese Mittel werden Dezernat IV zum 
Haushalt zugesetzt. Die Mehrkosten für 2021 werden aus dem Budget (Restmittel) des Dezer-
nats IV finanziert. Die erforderlichen Mittel ab 2022 werden von Dezernat IV als zusätzliche 
weitere Bedarfe zum HH 2022/2023 angemeldet. 

5. Im Rahmen der neuen Regelung zur Steuerung der Personalkosten ab 2018 ff. ist das Perso-
nalkontingent (Basiswert) des Stammpersonals von Dezernat IV ab 01.12.2021 01.09.2022 um 
insgesamt vier zwei Vollzeitäquivalente (VZÄ) zu erhöhen. 
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6. Die Entscheidung über die Stellenschaffungen zum Stellenplan 2022/2023 erfolgt im Rahmen 
der Haushaltsplanberatungen. 
 

 
(antragsgemäß Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen 16.12.2021 BP 0561) 
  
 
 
 
 
Dem Magistrat Wiesbaden,    17.12.2021 
mit der Bitte um weitere Veranlassung im Auftrag 
 
 
 
 
 

Dr. Heimlich 
  
Der Magistrat Wiesbaden,    17.12.2021 

-16 - im Auftrag 
 
 
 
 
 
Dezernat IV 
Dezernat I/15 
Dezernat III 
mit der Bitte um weitere Veranlassung  
 Bock 
 



Stellungnahme der Kämmerei zur Sitzungsvorlage Nr. 22-V-05-0047
Fonds Aktive Bodenpolitik / Neukonzeption Grundstücksfonds

  Stellungnahme nicht erforderlich

 Die Vorlage erfüllt die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen

  siehe gesonderte Stellungnahme:

Wiesbaden,
Amt 20 3192 he

Imholz
Stadtkämmerer











 

 
 
Die Stadtverordnetenversammlung 

- Ältestenausschuss - 
 
 
   
Tagesordnung Punkt 4 der nicht öffentlichen Sitzung am 8. Dezember 2022 
 
Vorlagen-Nr. 21-F-57-0001 
 

 

Bildung von Ausschüssen für die Wahlzeit 2021 - 2026 
hier: Durchführung der Delegation (Nr. 3.1) 
 
 
 

 
Beschluss Nr. 0067 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen: 
 
Nr. 3.1 des Beschlusses Nr. 0158 der Stadtverordnetenversammlung vom 29.04.2021 betr. 
endgültige Beschlussfassung gemäß § 22 Abs. 1 StVV-GeschO wird beibehalten. 

 
 
 
 
Tagesordnung II 
 
 
 Wiesbaden,     .12.2022 
 
 
 
 

Dr. Gerhard Obermayr 
 Vorsitzender 
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Die Stadtverordnetenversammlung 

- Ältestenausschuss - 
 
 
   
Tagesordnung Punkt 5 der nicht öffentlichen Sitzung am 8. Dezember 2022 
 
Vorlagen-Nr. 22-A-02-0004 
 

 

Gewährung von Rechtsschutz für Stadtverordnete 
 
    
 
 

 
Beschluss Nr. 0068 
    
Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen: 

 

1. Solange eine Rechtsschutzversicherung der Landeshauptstadt Wiesbaden besteht, ist diese 

vorrangig in Anspruch zu nehmen.  

 

a) Derzeit ist eine Rechtsschutzversicherung für Straf- und Ordnungswidrigkeitsverfahren 

abgeschlossen. Sie ist nur einstandspflichtig, wenn die Kosten nicht anderweitig (z. B. 

durch eine persönliche Rechtsschutzversicherung) übernommen werden. Die 

Versicherung trägt die angemessene Vergütung eines für den Versicherten tätigen 

Rechtsanwaltes. Bei rechtskräftiger Verurteilung wegen vorsätzlicher Begehung entfällt der 

Versicherungsschutz jedoch rückwirkend; dies gilt nicht bei einer Verurteilung durch 

Strafbefehl. Ein darüber hinausgehender Rechtsschutz durch die Landeshauptstadt 

Wiesbaden ist ausgeschlossen. 

 

b) Bei der Verletzung des Persönlichkeitsrechts sind auch Schadensersatz- und 

Widerrufsverfahren mit einer Selbstbeteiligung von 250 € pro Rechtsschutzfall 

mitversichert. Auch hier ist die Versicherung nur einstandspflichtig, wenn die Kosten nicht 

anderweitig (z. B. durch eine persönliche Rechtsschutzversicherung) übernommen 

werden. Bei Verletzung des Persönlichkeitsrechts wird die Vergütung nur bis zur Höhe der 

gesetzlichen Gebühren getragen. Die Gewährung ergänzenden Rechtsschutzes durch die 

Landeshauptstadt Wiesbaden nach Maßgabe der nachfolgenden Nr. 2 ist möglich; die 

Übernahme der Selbstbeteiligung ist ausgeschlossen. 

 

c) Der Versicherungsschutz umfasst als Tätigkeit der Stadtverordneten auch die 

Wahrnehmung von Aufsichtsratsmandaten in städtischen Gesellschaften. 

 

d) Stadtverordnete können sich zur Inanspruchnahme direkt an die Rechtsschutzversicherung 

wenden; eine Zustimmungserklärung der Landeshauptstadt Wiesbaden zur 

Inanspruchnahme der Rechtsschutzversicherung ist nicht erforderlich. Der Magistrat – 

Rechtsamt – ist im Falle einer Inanspruchnahme schriftlich oder in elektronischer Form zu 

informieren.  
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- Ältestenausschuss - 

Seite 2 des Beschlusses Nr. 0068 vom 8. Dezember 2022  
 

 
 

Seite: 2/2 

2. Im Übrigen wird Rechtsschutz unmittelbar durch die Landeshauptstadt Wiesbaden nach den 

folgenden Bestimmungen gewährt: 

 

a) Stadtverordneten wird Rechtsschutz gewährt, soweit es um ein Verfahren geht, das in 

direktem Zusammenhang mit der Tätigkeit als Mandatsträger steht.  

Grundsätzlich werden die gesamten notwendigen Kosten des Rechtsschutzes gewährt. In 

Zivilverfahren besteht der Rechtsschutz grundsätzlich unabhängig vom Ausgang des 

Verfahrens bzw. der gerichtlichen Kostenentscheidung. In Strafverfahren entfällt der 

Rechtsschutz jedoch rückwirkend bei rechtskräftiger Verurteilung wegen vorsätzlicher 

Begehung einer Straftat. 

Die Kosten eines Passivprozesses werden grundsätzlich übernommen, es sei denn, 

der/die Stadtverordnete hat das Verfahren mutwillig verursacht. Für mutwillig angestrengte 

Aktivprozesse besteht kein Rechtsschutz. Mutwilligkeit liegt vor, wenn der durch die 

Wahrnehmung der rechtlichen Interessen voraussichtlich entstehende Kostenaufwand in 

einem groben Missverhältnis zum angestrebten Erfolg steht. 

Die Notwendigkeit der Kosten kann gutachterlich überprüft werden. 

b) Eine Überschreitung des gesetzlichen Gebührenrahmens (Honorarvereinbarung) ist als 

notwendig anzuerkennen, wenn dies unter Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere 

nach der Bedeutung der Angelegenheit sowie nach Umfang und Schwierigkeit der 

anwaltlichen Tätigkeit gerechtfertigt ist. Der Entwurf der Honorarvereinbarung ist vor der 

Entscheidung über die Gewährung von Rechtsschutz vorzulegen, es sei denn, die 

Angelegenheit ist eilbedürftig. Die Angemessenheit der Kosten gemäß der 

Honorarvereinbarung kann gutachterlich überprüft werden. 

c) Der Antrag zur Inanspruchnahme der Rechtsschutzgewährung ist von dem/der betroffenen 

Stadtverordneten persönlich in Schrift- oder Textform gegenüber dem Magistrat – Amt der 

Stadtverordnetenversammlung – zu stellen. Die Entscheidung über die Gewährung von 

Rechtsschutz trifft die Stadtverordnetenversammlung auf Grundlage einer 

Beschlussempfehlung des Ältestenausschusses. Die Entscheidung ist vor Beauftragung 

eines Rechtsanwaltes zu treffen, es sei denn, die Angelegenheit ist eilbedürftig. Für jedes 

Verfahren sowie für jede weitere Instanz ist eine erneute Entscheidung notwendig. Die 

Entscheidung begründet noch keinen Vertrauensschutz. Sie bedarf in jedem Einzelfall der 

Umsetzung durch den Magistrat. Die Bewilligung von Rechtsschutz wird schriftlich oder in 

elektronischer Form vom Magistrat – Amt der Stadtverordnetenversammlung – erteilt.  

 

3. Beschluss Nr. 0252 der Stadtverordnetenversammlung vom 12.06.2008 wird aufgehoben. 

 
 
 
Tagesordnung II 
 
 
 Wiesbaden,     .12.2022 
 
 
 
 

Dr. Gerhard Obermayr 
 Vorsitzender 
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Anlage Nr. _zut Niederschrift
I-ANTJESHAUPTSTADT

WIESBADEN
ttt

Vorla ge Nr 22- V-8 1 - 000 3

Beschluss des Magistrats

Nr. 0964 vom 29. November 2022

Wftschaftsplan 2023 und Mittelfristplanung 2024 - 2027, abschließende Feststellung der
Gebührennachberechnung 2017, Gebührenvorkalkulation 2023 und Satzungsänderung, WLW

Die Stadtverordnetenversammlung wolle beschließen :

. 1. Es gilt die Winschaftsplanung gemäß StW Beschluss 0751 vom 16.12.2021;

2. Dezernal I/VVLW werden beauftragt, Gegensteuerungsmaßnahmen zu entlvickeln, damit

der Jahresüberschuss in Höhe von 114,9 TC erreicht werden kann;

3. Dezernat I/}VLW werden beauftragt, die darauf aufbauende Gebührenvorkalkulation 2023

sowie die Wasserversorgungssatzung erneut zur Beschlussfassung vorzulegen.

+ +

Herrn Stadtverordnetenvorsteher

mit der Bitte um weitere Veranlassung
(Originalvorlage ist beigefügt)

Dezernat ll81 z. K

Wiesbaden, den 29. November 2022

Der Magistrat

Mende

Oberbürgermeister
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1. Wirtschaftsplan 
 

 

 

  

WiPlan

Bezeichnung
2023 2024 2025 2026 2027

Angaben in T€
Gebühreneinnahmen 45.975,0 46.162,5 46.187,7 46.949,5 47.412,5

Gebührenausgleichskonto 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Bestandveränderungen / aktivierte 
Eigenleistungen

Erträge im Verbundbereich
("Konzerngesellschaften")

Erträge von der Stadt

Erträge aus der Aufl. von Rückst.

übrige betriebliche Erträge 42,0 42,5 42,5 42,5 42,5

(1) Betriebsleistung 46.114,8 46.205,0 46.230,2 46.992,0 47.455,0

(2) Materialaufwand 18.687,7 18.458,4 18.160,4 18.177,4 18.195,2

(3) Personalaufwand 443,7 463,7 473,7 492,5 498,7

(4) Diestleistungs- und

Pachtentgelt (ESWE) 26.726,9 27.016,9 27.345,8 28.072,1 28.514,5

(5) Verwaltungsumlage Stadt 97,4 99,3 101,3 103,3 105,4

(6) übrige Betriebliche 

Aufwendungen 211,9 165,1 145,1 144,2 145,1

Betriebsaufwand 46.167,6 46.203,5 46.226,3 46.989,5 47.459,0

Betriebsergebnis -52,8 1,6 3,9 2,5 -3,9

Finanzergebnis 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5

(7) Steuern vom Einkommen und 

Ertrag
9,6 9,7 9,7 9,8 9,9

Sonstige Steuern 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Jahresergebnis -53,0 1,2 3,5 2,0 -4,5

Mittelfristplanung
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1.1. Erläuterung zu den einzelnen Positionen der Planungsrechnung 
 

( 1 ) Betriebsleistung 

Die Betriebsleistung besteht aus Wassergebühreneinnahmen. Diese sind unterteilt 
in eine mengenabhängige Verbrauchsgebühr sowie eine jährliche Grundgebühr je 
Zähler. Im Rahmen der Planung wurde für das Jahr 2023 eine Wasserabsatzmenge 
von 14.997 Tm³ berücksichtigt. Da sich die Bezugskosten und die Kosten für das 
Pacht- und Dienstleistungsentgelt ab 2023 nach aktuellem Sachstand deutlich 
erhöhen werden, wurde auch eine Gebührenanpassung ab 2023 auf 3,01 €/m³ netto 
eingeplant.  

 

( 2 ) Materialaufwand 

Der Materialaufwand besteht überwiegend aus den Wasserbezugskosten 
(Hessenwasser) sowie Kosten für sechs per Gestellungsvertrag gestellte Mitarbeiter 
von ESWE. Die Bezugskosten waren bis 2020 vertraglich mit Hessenwasser 
festgelegt. Für 2021 gehen wir aktuell von keiner rückwirkender Erhöhung aus. Für 
2022 waren wir von einer Steigerung auf 0,96 €/m³ ausgegangen, welche laut 
letztem Sachstand auch in etwa zutrifft. Aktuell wurde uns seitens Hessenwasser 
aufgrund Steigerungen der Personal- und Materialkosten sowie extremen 
Strompreissteigerungen ein Bezugspreis von 1,14 m³ genannt. Die Preise für 2022-
2024 werden im November 2022 in der Aufsichtsratssitzung der Hessenwasser 
beschlossen.  

( 3 ) Personalaufwand 

Der Personalaufwand der WLW beinhaltet die Personalkosten für sechs angestellte 
WLW-Mitarbeitenden sowie der Betriebsleitung. Als Tarifsteigerung wurden 5,0 % 
ab Januar 2023, 3,0% ab 2024 sowie 2,5% für die Folgejahre angesetzt.  

 

( 4 ) Dienstleistungs- und Pachtentgelt 

Das Pacht- und Dienstleistungsentgelt beinhaltet die Kosten der ESWE 
Versorgungs AG. Hierin enthalten ist auch die Konzessionsabgabe an die 
Landeshauptstadt Wiesbaden. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus 
steigenden Personalkosten, höhere Kosten für den Netzbetrieb (steigende Kosten 
bei Material und Dienstleister), ansteigende Abschreibungen und Zinsen sowie 
höheren Wegenutzungskosten aufgrund der höheren Gebühreneinnahmen die über 
die Konzessionsabgabe an die Landeshauptstadt Wiesbaden gezahlt werden.  
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( 5 ) Verwaltungsumlage Stadt 

Die Verwaltungsumlage der Stadt Wiesbaden ist eine Umlage für die 
Dienstleistungen der städtischen Querschnittsämter (Rechtsamt, Kämmerei, 
Revision), welche von der WLW in Anspruch genommen wird. 

 

( 6 ) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten überwiegend andere Dienst- 
und Fremdleistungen, Prüfungs- und Beratungskosten, Beiträge sowie Neben-
kosten des Geldverkehrs.  

 

( 7 ) Steuern vom Einkommen und Ertrag / sonstige Steuern 

Nach wie vor gehen wir davon aus, dass aufgrund der fehlenden Gewinner-
zielungsabsicht aus der laufenden Geschäftstätigkeit keine Gewerbesteuer-
belastung anfällt. Dies entspricht dem Ergebnis aus der letzten steuerlichen 
Betriebsprüfung. 

 

( 8 ) Ausblick 
 

Für das Geschäftsjahr 2023 wird von einem negativen Jahresergebnis von 53 T€ 
ausgegangen. 

Auch in der Mittelfristplanung 2024 – 2027 wird von einem ausgeglichenen Ergebnis 
ausgegangen.  

Der Eigenbetrieb ist gemäß Satzung nicht gewinnorientiert, was in dem engen 
Verhältnis von Aufwand und Erlöse zum Ausdruck kommt – zugleich entspricht dies 
auch dem § 10 (2) KAG, wonach Gebühren entsprechend kostendeckend erhoben 
werden sollen.  
 
Die Abbildung „Zusammensetzung Mengengebühr“ verdeutlich die mengenabhängige 
Gebührenentwicklung vom Jahr 2022 bis zum Jahr 2027. Der Wasserbezug steigt von 
1,03 € (2022) auf 1,23 € (2023) und damit um ca. 7,4%, die Kosten der ESWE 
Versorgung als zweiter Kostentreiber steigt im gleichen Zeitraum von 1,24 € (2022) 
auf 1,30 € (2023), also plus fast 5%. Die Erhöhung der Konzessionsabgabe um 0,04 
€ kommt der Stadt Wiesbaden als zusätzlicher Erlös zu, erhöht allerdings die Gebühr 
um fast 1,5 %.  
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Ein ausgeglichenes Ergebnis der WLW ist vor diesem Hintergrund nur zu erreichen, 
wenn in 2026 und 2027 erneut eine Gebührenanpassung auf 3,06 €/m³ bzw. 3,09 €/m³ 
erfolgen wird. Auch in den Folgejahren sind Kostensteigerungen vor allem beim 
Wasserbezug von Hessenwasser zu erwarten, da Hessenwasser aufgrund von 
Steigerungen der Personal- und Materialkosten sowie extremen 
Strompreissteigerungen stark von Kostensteigerungen betroffen sein wird. Auch die 
unbedingt erforderlichen Investitionen in die Versorgungssicherheit machen sich 
kostensteigernd bemerkbar.  
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2. Stellenplan 2023 
 

 
 
 
 
3. Mitarbeiterentwicklung 
 

 

 

  

Angestellte WLW MA gestellte MA ESWE

Stellenwert Anzahl Stellenwert Anzahl

TVÖD E4 TVV E4

TVÖD E5 TVV E5

TVÖD E6 TVV E6 4

TVÖD E7 TVV E7 2

TVÖD E8 TVV E8

TVÖD E9a 3 TVV E9

TVÖD E10 TVV E10

TVÖD E11 1 TVV E11

TVÖD E12 TVV E12

TVÖD E13 TVV E13

TVÖD E14 TVV E14

TVÖD E15 1 TVV E15

AT 1

Summe: 6 6

Gesamtsumme: 12

Bereich

IST 21

(31.12.21)

HR 22

(31.12.22)

Plan 23

(31.12.23)

Plan 24

(31.12.24)

Betriebsleitung 1 1 1 1

davon BA

Verwaltung 5 5 5 5

davon BA 0 0 0 0

Wassernetzbetrieb 6 6 6 6

davon BA
Summe 12 12 12 12

BA = befristet angestellte Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter
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4. WLW Bauprogramm 2023 
 
Aufwandspositionen  4,97 Mio.€ 
Investitionspositionen  7,62 Mio.€ 
 
Maßnahmenplan 2023 

 

WLW Wasserversorgungsbetriebe der 
Landeshauptstadt Wiesbaden 

Betriebsleitung 



Anlage 2

Nachberechnung der Trinkwassergebühr (WLW) für das Geschäftsjahr 2017 und Vorkalkulation 2023

Positionen
Nachberechnung

2017
Vorkalkulation

2023
Pachtentgelt € 24.626.041 26.726.880
Übrige bezogene Leistungen € 405.194 447.699
Wasserbezugskosten € 11.968.230 18.240.000
Personalkosten € 363.344 403.100
Sonstige Kosten € 205.561 298.608
Gesamtkosten € 37.568.370 46.116.287

Grundgebührenerlöse € 1.189.116 1.185.688
Erlöse Mengengebühren € 35.802.145 44.788.800
Sonstige Erlöse € 430 500
Gesamterlöse € 36.991.691 45.974.988

Überdeckung (+) / Unterdeckung (-) € -576.679 -141.299
davon vortragsfähig € 0 0

davon aus Vergangenheit € -576.679 -83.041

davon aus Rundungsdifferenzen 
**) € 0 -58.258

Nachrichtlich:
Durch Mengengebühren zu deckende Kosten
(Echter Gebührenbedarf vor Berücksichtigung von

Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit) € 36.378.824 44.930.099
Abgabemenge € 14.619.015 14.880.000
Mengengebühr € 2,49 3,02

Verrechnung von Kostenüberdeckungen (+) und

Kostenunterdeckungen (-) der Vergangenheit *) € 576.679 83.041
Berechnungsgrundlage Mengengebühren nach Berücksichtigung

von Über-/Unterdeckungen der Vergangenheit *) € 35.802.145 44.847.058
Mengengebühr mit Verrechnungsposten € 2,45 3,01

*) Beide Positionen werden als Umsatzerlöse im Wirtschaftsplan dargestellt.

    Dabei ist der Verrechnungsposten durch Auflösung der Rückstellung Gebührenausgleichskonto umsatzerhöhend berücksichtigt.

**) Ergibt sich aus rechnerischer Gebühr mit 2 Nachkommastellen.



Anlage 3 
 
 
Aufgrund der §§ 5, 19, 20 und 51 Nr. 6 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S.142), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), der §§ 30, 31 und 36 des Hessischen 
Wassergesetzes (HWG) vom 14. Dezember 2010 (GVBl. I 2010, S. 548), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 30. September 2021 (GVBl. S. 602) und der §§ 1, 2, 9, 10 und 12 des 
Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 
(GVBl. 2013 S.134), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247), hat die 
Stadtverordnetenversammlung am ………. nachfolgende Satzung beschlossen, die hiermit 
öffentlich bekannt gemacht wird: 
 
 
                                                            Satzung 
 
zur Änderung der Satzung über die Wasserversorgung in der Landeshauptstadt 
Wiesbaden (Wasserversorgungssatzung)  

 
 

                                                            Artikel 1 
                                                
Die Satzung über die Wasserversorgung in der Landeshauptstadt Wiesbaden 
(Wasserversorgungssatzung) vom 23. November 2011, veröffentlicht am 29. Dezember 2011, 
berichtigt am 3. Januar 2012, jeweils im Wiesbadener Kurier und Wiesbadener Tagblatt, 
zuletzt geändert durch Satzung vom 16. Dezember 2021, veröffentlicht am 21. Dezember 2021 
im Wiesbadener Kurier, wird wie folgt geändert: 
 
1.  § 5 Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Landeshauptstadt Wiesbaden bestimmt die Art, Zahl, Dimensionierung, Lage und 
Führung der Anschlussleitung unter Berücksichtigung der Belange des 
Anschlussnehmers.“ 

 
 
2. § 15 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„(2) Die Gebühr beträgt 3,01 EUR netto, 3,22 EUR brutto je Kubikmeter.“ 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 
 

Wiesbaden, den 
__.__.20... 
 
Der Magistrat der 
Landeshauptstadt 
Wiesbaden 
 

 

    

     
Mende 
Oberbürgermeister 
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